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Erklärung über die Einhaltung des Mindestlohngesetzes (MiLoG)
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27.05.2015

Sehr geehrte Damen und Herren,

seitdem 01.01.2015 ist das Mindestlohngesetz (MiLoG) in Kraft.

Das Gesetz statuiert in § 13 MiLoG eine in den Voraussetzungen und Rechtsfolgen
nicht abschließend geklärte Haftung von Auftraggebern für die Einhaltung des MiLoG
durch beauftragte Unternehmen und deren Nachunternehmer.

Für die Fälle, in denen Unternehmen der Unternehmensgruppe Leipziger Messe tat
sächlich als Auftragnehmer im Sinne des § 13 MiLoG handeln, geben wir folgende
Erklärung ab:

1. Die Unternehmensgruppe Leipziger Messe hält die Vorschriften des Mindest
lohngesetzes (MiLoG) ein und zahlt fristgerecht mindestens den gesetzlich be
stimmten Mindestlohn.

2. Mit der Ausführung des Auftrags beauftragte Dienstleister und Nachunternehmer
verpflichten wir zur Einhaltung des MiLoG und zur Abgabe entsprechender Erklä
rungen bzw. haben diese bereits verpflichtet.

Freundliche Grüße

Tartin Buhl-Wago«
Sprecher der
Geschäftsführung

rku^/Geisenberger
Geschäftsführer
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